
VEREINIGUUG DER 
ÖSTERREICHISCHEN RICHTER 

An die 
Kanzlei des 
Präsidenten des Nationalrates 

Parlament 
1010 WIEN 

1/~1 -~ 1/uts 
BUNDESSEKTION RICHTER 

UND S~AATSANWÄLTE IN DER GÖD 

Betrifft: Entwur eines Bundesge~Bsetzes über die 
Errichtung des Bezirksgerichtes Donaustadt 
sowie die Organisation der anderen Bezirks­
gerichte in Wien (Bezirksgerichts-Organisa­
tionsgesetz für Wien) -
Stellungsnahme 

Zum oa. Gesetzesentwurf wird eine gemeinsam verfaßte 
Stellungnahme in 25-facher Ausfertigung übermittelt. 

Wien, 23.März 1984 

(Dr.Ernst Markel) 
Präsident 

25 Beilagen 

r 
! 

(Dr.G;"~::~SCh) 
Vorsitzender 
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VERBIN IGUNG DER .BUIJDESSBK:rION RICWrEH UND 

ÖSTERREICHISCHEN RICHTER s'rAATSANvlÄLTE IN DER GÖD 

s ~ E L 1 U N G N A II M E 

zum Entwurf eines Bundesgesetzes iiber die Errichtung 

des Bezirksgerichtes Donaustadt sowie die Organisation 

der anderen Bezirksgerichte in Wien (Bezirksgerichts-Or-

ganisationsgesetz fiir Wien) . 

Zum oa. Gesetzentwurf wird folgendes bemerkt: 

Nach dem Entwurf soLL das Bezirksgericht Donau-

stadt sowohl in Zivil- als auch in Strafsachen zustandig 

sein. Dadurch erfährt ein Problem, das auf dem Gebiet 

des Landes Wien besteht und auf das u.a. von der Standes-

ve~tretung immer wieder bereits seit längerer Zeit hin-

gewiesen worden ist, eine wei tere Verschärfung. Dieses 

Pr oblem besteht dar in, daß Be zi r kS6er ichte sowohl auf 

dem Gebiet der Zivilrechtspflege, als auch auf dem Ge-

biet der Strafrechtspflege tätig sind, d.h. Richter aus-

schließlich in der einen oder anderen Materie arbeiten, 

während der justizverwaltungsmäßig Ubergeordnete Ge-

richtshof (das Landesgericht fUr ZRS Wien) - nicht auch 

der instanzenmäßig iibergeordnete Gerichtshof - ein rei-

nes ZiviLgericht ist. Derzeit bestehen mit dem Bezirks-

gericht Floridsdorf und dem Bezirksgericht Liesing zwei 

derartige Gerichte, nunmehr soll mit dem Bezirksgericht 

Donaustadt ein drittes dazukommen. 

Die Problematik besteht nunmehr vorerst darin, 

daß - wie berei ts ausgefUhrt - fiir diese Bezirksgerichte 

zwar das Landesger icht fUr St rafsachen V/ien Rechtsmi t-
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telgericht in Strafsachen ist, in Dienstaufsicht und Ju­

st i zv erwal tung sie j ed och dem Landesger icht für ZRS 

Wien unterstehen. Dies hat zur .B'olge, daß die ausschließ­

lich in Strafsachen tatigen Richter dieser Bezi.rksge­

richte vom Personalsenat eines reinen Zivilgerichts be­

schrieben ... verden müssen, ohne daß dessen Hi tglieder von 

dem zu beschreibenden Ri chter je einen Rechtsmittelakt 

gesehen haben. In der Praxis muß also beim Rechtsmittel­

senat des Landesgerichtes für Strafsachen \Vien rückge­

fragt werden. Auch die Visitationen der Strafabteilun­

gen durch den Gerichtshof I.Instanz werden von Richtern 

durchgeführt, die jahrelang ausschließlich in Zivilsa­

chen tätig gewesen sind. 

Eine besondere Problematik ist jedoch darin zu er­

blicken, daß im Vertretungsfalle (§ 77 Abs.3 HDG) der 

Personalsenat des Landesgerichtes für ZRS einen Richter 

zur Betreuung einer reinen Strafabteilung zu entsenden 

hat, der nahezu immer Jahre hindurch ausschließlich in 

Zi vilsachen bei einern Bezirksgericht und nunmehr beim 

Gerichtshof tätig ist. Selbstredend wäre vernünftiger­

weise die Entsendung des Vertretungsrichters durch das 

Landesger icht für St rafsachen Wien zweckmäßig, jedoch 

ist nach der gesetzlichen Regelung dieses hiefür nicht 

zustandig. 

Es bedarf wohl keiner näheren Erörterung, daß die­

ser Zustand weder als zweckmäßig, noch als mit dem immer 

so gerne gebrauchten Schlagwort vom "verbesserten Zu­

gang zum Recht" in Einklang zu bringen ist. 
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Die Standesvertretung hat daher seit langem und 

insbesondere versta rkt im Zusammenhang mit dem geplan­

ten Neubau des Bezirksgerichtes Donaustad t die It1orde­

rung erhoben, die Strafgerichtsbarkei t im Lande Wien 

auch auf Bezirksgerichtsebene von der Zivilgerichtsbar­

keit zu trennen und direkt dem Landesgericht fUr Strafsa­

chen Wien (auch justizverwal tungsmäßig) zu unterstel­

len. Dies wäre etwa durch die Schaffung eines Strafbe­

zirksgerichtes Wien-Nord für die nördlich des Donau­

kanals gelegenen Bezirke (2, 20, 21 und 22) bei gleich­

zei tiger Eingliederung der Strafsachen des Bezirksge­

richtes Liesing in das Strafbezirksgericht Wien leicht 

möglich gewesen. Allenfalls hätte auch ein einziges gro­

ßes Strafbezirksgericht Wien denselben Erfolg gezei­

tigt. Di ese - unbestrei tbar vernünftige - }1 orderung der 

Standesvertretung ist im Ubrigen auch durch den Präsi­

denten des Oberlandesgerichtes Wien voll unterstützt 

worden (vgl. Stellungnahme vom 21.10.1983, Jv 15.494-

1 5 a/82 ) . 

Der vorliegende Entwurf trägt diesen Vorschlagen 

in keiner Weise Rechnung - er erwähnt sie nicht einmal! -

und verschärft sogar das aufgezeigte Problem durch die 

Schaffung eines dri tten "gemischen" Bezirksgerichtes, 

das wiederum dem Landesgericht fUr ZRS Wien unterstellt 

wird. Da nicht anzunehmen ist, daß das Problem nicht als 

solches erkannt worden ist, besteht Grund fUr die Vermu­

tung, daß keinerlei Willen vorhanden ist, es überhaupt 

zu losen. 
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Nur der Vollständigkei t halber sei erwähnt, daß 

das vorn Herrn Bundesminister fUr Justiz in letzter Zeit 

mehrfach geäußerte Vorhaben, die Gerichtsbarke i tauch 

auf Gerichtshofebene im Land Wien nach terri torialen 

und nicht mehr nach sachlichen Gesichtspunkten zu tren­

neu, daran nichts zu ändern vermag. Zum ersten stammt 

der Entwurf zweifellos aus einer Zeit, die vor diesen Äu­

ßerungen gelegen ist und liberdies basiert er eben noch 

auf einer sachlich getrennten Gerichtshofsorganisation. 

Im librigen wäre ;.vohl im Zuge einer nur als Langzei tpro­

gramm aufzufassenden Neuordnung der Gerichtsorganisa­

tion im Lande Wien im Sinne der vorn Herrn Bundesminister 

geaußerten Absicht! auch dann die Organisation der Be­

zirksgerichte neu zu liberdenken. 

Wien, am 22. Marz 1984 

Dr.11arkel eh Dr. Vloratsch eh 
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